
Anlage 10: Leistungserbringerverzeichnis KHK (ambulanter Sektor) 
 

zum Vertrag gemäß § 137f SGB V auf der Grundlage des § 83 SGB V über ein strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP) zur Verbesserung der Qualität der Versorgung  
von Patienten mit Koronarer Herzkrankheit (KHK)zwischen den Verbänden der GKV Niedersachsen und der KVN, in Kraft ab 01.04.2021 
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Versorgungsebenen (Mehrfachnennungen möglich): 

 

A = Vertraglich eingebundener Hausarzt gemäß § 73 SGB V [1. Ebene] 

B = Vertraglich eingebundener Facharzt, welcher nicht-invasiv tätig ist, oder Arzt, 

der für die Erbringung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt 

ist [2. Ebene] 

C = Vertraglich eingebundener Facharzt, welcher invasiv tätig ist, oder Arzt, der 

für die Erbringung dieser ambulanten ärztlichen Versorgung ermächtigt ist 

[2. Ebene] 

 

 

Berechtigungen (Mehrfachnennungen möglich): 

 

01 = Arzt koordiniert oder  02 = Arzt koordiniert nicht 

 

13 = Das strukturierte Hypertonie-Behandlungs- und Schulungsprogramm (HBSP) 

14 = Behandlungs- und Schulungsprogramm für Patienten mit Hypertonie 

16 = SPOG Schulungs- und Behandlungsprogramm für Patienten mit oraler Gerinnungshemmung (SPOG) 

39 = Kardio-Fit 
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Hinweis: 

Das Verzeichnis ist zunächst nach koord. Ärzten/nicht-koord. Ärzten, sodann nach Beginn der Teilnahme zu sortieren. 


